Stand: 13.01.2011 - Auftrag regio — EXEMPLAR gas uf

Auftrag

Gasversorgung Unterfranken GmbH

far die Versorgung mit Erdgas im Preissystem regio,
im Netzgebiet der Mainfranken Netze GmbH

Frau / Herr / Firma \

BRAUg
<® 4,
& %
o
Vor- und Nachname / Firmenbezeichnung mit Rechtsform E-Mail f LA
Z
<

Stral3e, Hausnummer, Zusatz Telefon

GAS
PLZ, Ort Geburtsdatum

- nachfolgend ,Kunde" genannt - beauftragt hiermit die

Gasversorgung Unterfranken GmbH (gasuf), Nirnberg

tralRe 125, 97

- nachfolgend ,gasuf genannt — zur Erdgaslieferung fiir folgende Verbrauchsstelle:

Verbrauchsstelle und Zahlerstandsdaten

StraBe, Haushummer, Zusatz

PLZ, Ort

ca. Jahresverbrauch in kWh

Zahlernummer

bisherige Kundennummer

Preise im Sondervertrag regio — Preisstand: 01.01.2011

regio bis 200.000

(16,07 brutto)

Menge Grundpreis ' | Arbeitspreis | Sonstige Leistungen:
in Kilowattstunden (kwh) / Jahr Euro / Monat Cent / kWh
13,50 netto 4,85 netto Barauszahlung ist aus

(5,77 brutto) Zwischenabrechn

15,00 Euro/brutto

Einmaliges Startguthaben: 50,00 Euro (brutto)
Das einmalige Startguthaben wird unter der Vorraussetzung gewabhrt, dass
der Vertrag mindestens 12 Monate gelaufen ist. Das einmalige Start-
guthaben wird nach Ablauf von 12 Monaten mit der Jahresabrechnung
vergltet. Eine zeitanteilige Gewahrung des Startguthabens oder eine

1) Der Grundpreis gilt fiir Anschlusswerte bis 200 kW.

geschlossen.

ungen werden mit
(12,61 Euro/netto) verrechnet.

Lieferbeginn
) Zum néchstmdglichen Termin
) Zu einem spateren Termin

Falls spater
ab Datum:

Bitte beachten sie die Kuindigungsfrist
bei Ihrem bisherigen Gasversorger! Zu

Datum

Bei Neueinzug
Neueinzug:

) Gasliefervertrag wurde bereits
zu folgendem Datum gekiindigt:

() Hiermit bevollmachtige ich die gasuf,
den fir die 0.g. Verbrauchsstelle der-
zeit bestehenden Erdgasliefervertrag

Mein aktueller Versorger ist:

kindigen.

Einzugsermaéachtigung Der V

rag gilt nur in Verbindung mit der Erteilung einer Einzugserméachtigung

Kontoinhaber Bankleitzahl & Name der Bank
Kontonummer Datum, Stempel / Unterschrift - Kontoinhaber

Es gelten die umseitigen Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Versorgung mit Erdgas im Preissystem regio sowie die beigefugte ,Verordnung uber
Allgemeine Bedingungen fur die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (GasGVV)" und die
Erganzenden Bedingungen der gasuf zur GasGVYV, die ebenfalls beigefiigt sind.

Widerrufsbelehrung & Auftragserteilung

0931/ 2794-470, E-Mail: vertrieb@gasuf.de.

gasuf zur GasGVV.

X

Der Kunde hat das Recht, die Vertragserklarung innerhalb von 2 Wochen ohne Angabe von Griinden in Textform (z. B. Brief, | [ 35
Fax, E-Mail) zu widerrufen. Die Frist beginnt mit Zugang der Auftragsbestatigung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genuigt die ’
rechtzeitige Absendung des Widerrufs an: Gasversorgung Unterfranken GmbH, Postfach 90 63, 97090 Wirzburg, Telefax:

Mit dieser Auftragserteilung bestatigt der Kunde den Empfang der ,Verordnung Uber Allgemeine Bedingungen fir die Grundversorgung von
Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (GasGVV)“ und den Erhalt der ,Ergéanzenden Bedingungen“ der

ich mochte auch
personlich per Telefon oder
E-Mail Uber Leistungen und
Produkte der gasuf informiert

werden. Diese Einwilligung
kann jederzeit widerrufen
werden.

Datum, Stempel / Unterschrift — Auftraggeber

(fur Auftragserteilung, Widerrufsbelehrung und Empfang der GasGVV sowie der Erganzenden Bedingungen zur GasGVV)

Sitz der Gesellschaft:
97076 Wirzburg, Nurnberger Strae 125
Register-Gericht Wiirzburg HRB 142

Geschéftsfihrer:
Dipl.-Ing.
Friedhelm Wallbaum

Commerzbank Wiirzburg

BLZ 790 800 52

Konto-Nr. 0300549500

IBAN: DE49 7908 0052 0300 5495 00
SWIFT-BIC: DRES DE FF 790

Sparkasse Mainfranken Wirzburg
BLZ 790 500 00

Konto-Nr. 42002

IBAN: DE94 7905 0000 0000 0420 02
SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU



Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Versorgung mit Erdgas im Preissystem regio
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Voraussetzungen fur die Gaslieferung

Die Belieferung erfolgt an Letztverbraucher im Niederdruck mit einer maximalen Nennwéarmeleistung von 200 kW.
Die Lieferstelle muss im Netzgebiet der Mainfranken Netze GmbH liegen.

Es darf zum Lieferbeginn kein wirksamer Gaslieferungsvertrag mit einem anderen Lieferanten bestehen.

Vertrag

Der Liefervertrag kommt mit der Ubersendung der Auftragsbestétigung durch die gasuf zu dem in der Auftragsbestatigung genannten
Datum zustande.

Der Kunde berechtigt gasuf zur Uberpriifung seiner Bonitit. Bei Vorliegen einer negativen Auskunft eines Wirtschaftsinformations-
dienstes kann gasuf die Erdgaslieferung ablehnen oder diesen Vertrag jederzeit fristlos kiindigen. Hat gasuf Forderungen gegen den
Kunden aus einem anderen — bestehenden oder bereits beendeten — Energielieferverhaltnis, kann gasuf die Erdgaslieferung
ablehnen.

Die Vertragslaufzeit betragt 12 Monate ab Lieferbeginn (Grundlaufzeit). Sie verlangert sich um jeweils weitere 12 Monate, wenn der
Vertrag nicht mit einer Frist von 2 Monaten zum jeweiligen Laufzeitende gekuindigt wird.

Der Zahlerstand zum Zeitpunkt des Lieferbeginns wird rechnerisch ermittelt, sofern keine abgelesenen Daten vorliegen.

Dieser Vertrag gilt nur in Verbindung mit Teilnahme am Lastschriftverfahren (Einzugsermachtigung).

Preise

Der Gaspreis setzt sich zusammen aus einem Grundpreis und einem Arbeitspreis. Die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gultigen
Preise ergeben sich aus der Auftragsbestatigung.

gasuf wird die auf Grundlage dieses Vertrags zu zahlenden Preise nach biligem Ermessen der Entwicklung der Kosten anpassen, die
fur die Preisberechnung mafRgeblich sind. Eine Preiserhhung kommt in Betracht und eine PreisermafRigung ist vorzunehmen, wenn
sich Kosten fir die Beschaffung und den Vertrieb von Energie und die Nutzung des Verteilnetzes erhdhen oder absenken oder
sonstige Anderungen der energiewirtschaftlichen oder rechtlichen Rahmenbedingungen zu einer verdnderten Kostensituation fiihren
(z. Bsp. durch die Einfihrung von Netznutzungsentgelten fir Einspeisungen). Steigerungen bei einer Kostenart, z. Bsp. den
Gasbezugskosten dirfen nur in dem Umfang fiir eine Preisdnderung herangezogen werden, in dem kein Ausgleich durch etwaig
rucklaufige Kosten in anderen Bereichen, etwa bei den Netz- und Vertriebskosten, erfolgt. Bei Kostensenkungen, z. Bsp. der
Gasbezugskosten, sind von gasuf die Preise zu ermafigen, soweit diese Kostensenkungen nicht durch Steigerungen in anderen
Bereichen ganz oder teilweise ausgeglichen werden. gasuf wird bei der Austibung ihres billigen Ermessens die jeweiligen Zeitpunkte
einer Preisanderung so wéhlen, dass Kostensenkungen nicht nach fir den Kunden ungiinstigeren MaRstdben Rechnung getragen
werden als Kostenerhéhungen, also Kostensenkungen mindestens im gleichen Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhéhungen.

Anderungen der Preise sind nur zum Monats-Ersten maglich. gasuf wird dem Kunden die Anderungen spétestens sechs Wochen vor
dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilen und die Anderungen zeitgleich auf ihrer Internetseite www.gasuf.de
veroffentlichen. Im Falle einer Preisdnderung hat der Kunde das Recht, den Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende
auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisénderung in Textform zu kindigen. Im Fall der Kundigung wird die Preisanderung
gegeniiber dem Kunden nicht wirksam. Im Ubrigen bleibt § 315 BGB unberiihrt.

Die aufgefiihrten Preise sind Brutto-Preise. Sie beinhalten die derzeit giltige Energiesteuer, Konzessionsabgabe, Netznutzungs-
entgelte, Entgelte fir Messstellenbetrieb und Messung sowie die jeweils gesetzlich giiltige Umsatzsteuer von derzeit 19%.

Sofern Erdgas kinftig mit 6ffentlich-rechtlichen Abgaben, Steuern und/oder Auflagen mit Einfluss auf den Erdgaspreis belastet oder
von solchen Belastungen entlastet wird, &ndern sich die Erdgaspreise entsprechend.

Einstellung der Lieferung / Fristlose Kiindigung / Verzugsfolgen

Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekiindigt werden. gasuf wird daraufhin die Lieferung zum direkt
der fristlosen Kiindigung nachfolgenden Monatsende einstellen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Kunde mit einer
monatlichen Abschlagszahlung in Rickstand ist und auch auf eine schriftiche Mahnung hin nicht in angemessener Frist Zahlung
leistet. Weiter liegt ein wichtiger Grund vor, wenn die Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von Gas unter Umgehung,
Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern. Ein wichtiger Grund liegt ebenso vor, wenn Uber das
Vermogen einer Partei Antrag auf Eréffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt wurde.

Der Kunde hat gasuf unverziiglich mitzuteilen, wenn Zahlungsunfahigkeit besteht oder aber eine Uberschuldung vorliegt. Er ist ferner
verpflichtet, gasuf umgehend zu informieren, wenn ein Insolvenzantrag gestellt worden ist.

Bei Zahlungsverzug kann gasuf Ersatz fir den ihr daraus entstehenden Schaden verlangen. Dies gilt auch, wenn gasuf erneut zur
Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lasst. gasuf kann die dadurch entstandenen Kosten konkret
oder pauschal berechnen. Bei einer pauschalen Berechnung ist dem Kunden der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht
entstanden oder wesentlich geringer als in Hohe der Pauschale.

Abrechnung
Die Abrechnung des Energieverbrauchs erfolgt einmal jahrlich.

Sonstiges/Schlussbestimmungen

Anpassungen des Vertrags, ausgenommen Preisanpassungen und vertragswesentliche Regelungen, werden dem Kunden mit einer
Frist von mindestens 2 Monaten zum Zeitpunkt ihres Inkrafttretens schriftlich mitgeteilt. In diesem Fall ist der Kunde berechtigt, den
Vertrag schriftlich mit einer Frist von 1 Monat zum Inkrafttreten der Anpassung zu kindigen. Kindigt er den Vertrag nicht, so treten die
Anpassungen ab dem in der Mitteilung genannten Zeitpunkt in Kraft. gasuf ist verpflichtet, den Kunden in der schriftlichen Mitteilung
auf die Bedeutung seines Schweigens hinzuweisen.

Soweit in dieser Vereinbarung nichts Abweichendes bestimmt ist, gelten ergénzend die Verordnung uber Allgemeine Bedingungen fir
die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (GasGVV) sowie die
erganzenden Bedingungen zur GasGVV. Diese sind dem Vertrag als Anlagen beigefiigt.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Ubrigen
davon unberthrt. An die Stelle der unwirksamen bzw. undurchfiihrbaren Bestimmung tritt die gesetzliche Bestimmung. Sofern keine
gesetzliche Regelung besteht, werden gasuf und Kunde die unwirksame bzw. undurchfiihrbare Bestimmung durch eine wirksame oder
durchfuihrbare, in ihrem wirtschaftlichen Ergebnis mdglichst gleichkommende Bestimmung ersetzen. Entsprechendes gilt fir eine
Lucke im Vertrag.

Haftung

Anspriiche wegen Versorgungsstérungen im Sinne des § 6 Abs.3 Satz 1 GasGVV kdnnen gegen den Netzbetreiber geltend gemacht
werden.

Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberihrt.

Datenschutz
Die im Zusammenhang mit diesem Vertrag erhobenen Daten werden von gasuf automatisiert gespeichert, verarbeitet und im Rahmen
der Zweckbestimmungen (z. Bsp. Verbrauchsabrechnung, Rechnungsstellung, Vertragsabwicklung) verwendet und ggf. Gbermittelt.

Stand 01.01.2011

Informationen zu Anbietern von wirksamen MafRnahmen zur Energieeffizienzverbesserung und Energieeinsparung finden Sie

auf einer bei der Bundesstelle fir Energieeffizienz (BfEE) offentlich gefuhrten Anbieterliste unter www.bfee-online.de.

Dariliber hinaus erhalten Sie auf der Internetseite www.ganz-einfach-energiesparen.de weitere Informationen zu wirksamen

MaRnahmen mit Vergleichswerten zum Energieverbrauch sowie Kontaktmdglichkeiten zu Verbraucherorganisationen,

Energieagenturen oder &hnlichen Einrichtungen.

Weitere interessante Informationen und Links finden Sie auch auf unserer Internetseite www.gasuf.de unter der Rubrik

Energiesparen.




Gasversorgung Unterfranken GmbH

Ergadnzende Bedingungen der Gasversorgung Unterfranken GmbH (gasuf) zu der ,Verordnung Uber
Allgemeine Bedingungen fur die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung
mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung — GasGVV)"

giiltig ab 1. April 2007

Inhalt

Praambel

1 Ablesung der Messeinrichtungen

2 Wohnungswechsel

3 Abschlagszahlungen

4 Vorauszahlung, Vorkassensysteme

5 Zahlungsweisen und Folgen des Verzugs

6 Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung
7 Haftung

8 Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer)

9 Datenverarbeitung

10 Sonstiges

11 Inkrafttreten und Anderung der Erganzenden Bedingungen
Praambel

Das am 13. Juli 2005 in Kraft getretene Energiewirtschaftsgesetz sieht die Trennung des Netzbereichs von den
Bereichen Erzeugung und Vertrieb vor. Dem Grundsatz dieser Entflechtung Rechnung tragend, ist auch die
bisher geltende Verordnung uber Allgemeine Bedingungen fiir die Gasversorgung von Tarifkunden (AVBGasV)
am 08.11.2006 getrennt worden in zwei Verordnungen:

- Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV)

- Niederdruckanschlussverordnung (NDAV)
Den Erfordernissen, die aus diesem neuen Ordnungsrahmen folgen, tragen die nachfolgenden Ergénzenden
Bedingungen zu der Gasgrundversorgungsverordnung Rechnung, die nunmehr ausschliellich dartber
hinausgehende Regelungen fur den Bereich der Versorgung treffen.

1 Ablesung der Messeinrichtungen (zu § 8 und 8§11 GasGVV)
Die Messeinrichtungen werden regelmafig durch den Netzbetreiber oder durch Mitarbeiter oder Beauftragte von
gasuf oder auf Verlangen von gasuf vom Kunden selbst nach den Bestimmungen der
Niederdruckanschlussverordnung — NDAV — abgelesen. Diese Ablesedaten werden an gasuf tbermittelt und
sind Grundlage der Verbrauchsabrechnung.

2 Wohnungswechsel (zu § 20 GasGVV)
Der Kunde ist bei Umzug berechtigt, den Versorgungsvertrag mit zweiwdéchiger Frist auf das Ende eines
Kalendermonats zu kiindigen. Die Kiindigung muss in Textform (schriftlich, Fax oder E-Mail) erfolgen und soll
zusatzlich folgende Angaben enthalten:

Kundennummer,

Datum des Auszugs,

Neue Rechnungsanschrift,

Zahlernummer,

Name und Adresse des Nachmieters, falls bekannt

Name und Adresse des Eigentumers / Vermieters der bisherigen Wohnung.

Weiterhin ist vom Kunden fiir Zwecke der Abrechung der Zahlerstand bei Auszug nachzuliefern.

~0 00T

3 Abschlagszahlungen (zu § 13 GasGVV)
Der Kunde bezahlt auf den voraussichtlichen Betrag der Jahresrechnung im laufenden Abrechnungsjahr
monatliche Abschldge (Teilbetrdge) an gasuf. Die Abschlage enthalten die jeweils gesetzlich giiltige

Umsatzsteuer.
4 Vorauszahlung, Vorkassensysteme (zu § 14 GasGVV)
4.1 gasuf ist berechtigt, Vorauszahlungen zu verlangen, wenn nach den Umstanden des Einzelfalles Grund zu der

Annahme besteht, dass der Kunde, seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt.
Diese Umstande liegen insbesondere vor,

a. bei wiederholt unpiinktlicher oder unvollstédndiger Zahlung,

b. bei wiederholter Mahnung,

c. nach Versorgungsunterbrechung wegen angemahnter Nichtzahlung.



4.2

4.3

5.2

53

9.2

10

11
111
11.2

Die Verpflichtung des Kunden zur Vorauszahlung entfallt, wenn der Kunde samtliche Zahlungsverpflichtungen in
mindestens zwolf aufeinander folgenden Monaten ab Beginn der Vorauszahlung vollstédndig und punktlich erfullt.
Die Vorauszahlung hat zur Folge, dass die Abschlagszahlungen (Teilbetrage) jeweils vor Beginn des
Abschlagszeitraumes im Voraus an gasuf zu bezahlen sind. Dadurch sind bei Beginn der Vorauszahlung
maximal zwei Teilbetrage zu leisten. Geleistete Vorauszahlungen werden bei der nachsten Abrechnung
beriicksichtigt.

gasuf kann statt Vorauszahlung auch die Errichtung eines Bargeld- oder Chipkartenzéhlers oder sonstiger
vergleichbarer Vorkassensysteme verlangen. Der Kunde hat die hierfur anfallenden Kosten zu tragen.

Zahlungsweisen und Folgen des Verzugs (zu § 16 und § 17 GasGVV)
Rechnungen werden zu dem von gasuf angegebenen Zeitpunkt, frihestens jedoch zwei Wochen nach
Rechnungserhalt zur Zahlung fallig.
Der Kunde kann seine Zahlungen in folgender Weise an gasuf leisten:
a. Lastschrifteinzugsverfahren
Durch das bequeme Lastschrifteinzugsverfahren ist bei ausreichender Kontodeckung garantiert, dass
alle Zahlungen punktlich zu den Félligkeitsterminen erfolgen. Die Lastschrifteinzugserméchtigung kann
gasuf schriftlich oder per E-Mail erteilt und jederzeit in gleicher Weise widerrufen werden.
b. Uberweisung
Uberweisungen sind fir gasuf kostenfrei auf das von gasuf mitgeteilte Konto unter Angabe der
Kundennummer vorzunehmen. Die Uberweisung ist rechtzeitig erfolgt, wenn der Zahlbetrag dem Konto
bis zum Falligkeitstermin gutgeschrieben ist.
Ruckstandige Zahlungen werden nach Ablauf des von gasuf angegebenen Falligkeitstermins schriftlich
angemahnt und kénnen anschlieRend durch einen Beauftragten kassiert werden. Die dadurch entstehenden
Kosten hat der Kunde gasuf in folgender Hohe zu erstatten:

a. 3,00 € fir die erste Mahnung mit Sperrandrohung (umsatzsteuerfrei)

b. 5,00 € fir jede weitere Mahnung (umsatzsteuerfrei)

C. Fur jeden Inkassogang werden die gasuf entstehenden Kosten (zzgl. USt.) dem Kunden in Rechnung
gestellt.

Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung (zu § 19 GasGVV)

Fur Unterbrechung und Wiederherstellung von Netzanschluss und Anschlussnutzung tragt der Kunde die der
gasuf vom Netzbetreiber in Rechnung gestellten Kosten. Die Kosten fur die Unterbrechung sind
umsatzsteuerfrei.

Haftung (zu § 6 GasGVV)

gasuf haftet nicht fuir Schaden bei einer Unterbrechung oder bei UnregelmaRigkeiten in der Erdgasversorgung,
soweit es sich um Folgen einer Stérung des Netzbetriebes einschlieRlich des Netzanschlusses handelt. Diese
Schadensersatzanspriiche sind gemafl 8§ 6 Abs. 3 GasGVV gegeniliber dem Netzbetreiber geltend zu machen,
es sei denn, die Unterbrechung beruht auf nicht berechtigten MaBnahmen von gasuf. In diesem Fall haftet gasuf
fur von ihr vorsétzlich oder grob fahrldssig verursachte Schaden. Die Haftung fir einfache Fahrlassigkeit ist
ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulassig ist. Die Haftung fir grob fahrlassig verursachte
Vermogensschaden betréagt bis zu 5.000,00 € fiir jeden Schadensfall.

Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer)
Alle genannten Kosten und Betrdge unterliegen der Umsatzsteuer soweit die Umsatzsteuerfreiheit nicht
ausdricklich genannt ist.

Datenverarbeitung

Zur Erfullung der Versorgungspflicht ist es fur gasuf notwendig, personenbezogene Daten aus dem
Versorgungsverhdltnis zu speichern und zu verarbeiten. Hierbei beachtet gasuf die datenschutzrechtlichen
Bestimmungen.

Der Austausch von Informationen zu Zwecken der Vertragserfullung zwischen gasuf und dem
Netzbetreiber/Messstellenbetreiber ist zuldssig. Netzbetreiber und Messstellenbetreiber sind insbesondere
berechtigt, alle zur Abrechnung der Energielieferungen erforderlichen Kundendaten an gasuf weiterzugeben,
auch wenn es sich um wirtschaftlich sensible Informationen im Sinne von § 9 des Energiewirtschaftsgesetzes
handelt.

Sonstiges
Mundliche Vereinbarungen haben keine Gultigkeit; Anderungen und Erganzungen des Vertrages bediirfen der
Textform. Gleiches gilt fur die Anderung dieser Textformklausel.

Inkrafttreten und Anderung der Erganzenden Bedingungen (zu § 5 GasGVV)

Diese Erganzenden Bedingungen treten zum 01.04.2007 in Kraft.

gasuf ist berechtigt, diese Erganzenden Bedingungen nach den hierfiir geltenden gesetzlichen Bestimmungen
zu andern.
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Ver ordnung Uber All genei ne Bedi ngungen
far die G undversorgung von
Haushal t skunden und di e Ersat zver sor gung
mt Gas aus dem N ederdrucknet z

( Gasgr undver sor gungsver ordnung - GsGW)

GasGwW

Ausf ertigungsdatum 26.10.2006

Vol l zitat:

"Gasgrundver sor gungsver ordnung vom 26. Oktober 2006 (BGBl. | S. 2391, 2396), die

zul etzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 4. Novenber 2010 (BGBI. | S. 1483) gedndert
wor den ist”

St and: Zul et zt gedndert durch Art. 4 Gv. 4.11.2010 | 1483

FulRnot e

Text nachwei s ab: 8.11.2006

Die V wrde als Artikel 2 der V v. 26.10.2006 | 2391 vom Bundesni ni sterium fir
Wrtschaft und Technol ogi e i m Ei nvernehnen mt dem Bundesmi ni sterium fir Ernahrung,
Landwi rt schaft und Verbraucherschutz mt Zusti mung des Bundesrates erlassen. Sie ist
gem Art. 3 dieser V am8.11.2006 in Kraft getreten

| nhal t siiber si cht

Teil 1

Al | gerrei ne Best i nmungen

§1 Anwendungsber ei ch, Begriffsbesti nmungen
§ 2 Vertragsschl uss

§ 3 Er sat zver sor gung

Teil 2
Ver sor gung
§ 4 Bedar f sdeckung

§ 5 Art der Versorgung

8§ 6 Unf ang der Grundversor gung

8§ 7 Erwei t erung und Anderung von Anl agen und
Ver brauchsgeréaten; Mtteilungspflichten

Teil 3

Auf gaben und Rechte des Grundversorgers
§ 8 Messei nri cht ungen

8§ 9 Zutrittsrecht

8§ 10 Vertragsstrafe

Teil 4

Abrechnung der Energielieferung
§ 11 Abl esung

§ 12 Abrechnung

§ 13 Abschl agszahl ungen

§ 14 Vorauszahl ungen

§ 15 Sicherheitsleistung

§ 16 Rechnungen und Abschl age
§ 17 Zahlung, Verzug
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§ 18 Berechnungsfehl er

Teil 5

Beendi gung des G undver sorgungsver hal t ni sses
§ 19 Unterbrechung der Versorgung

§ 20 Kindi gung

§ 21 Fristlose Kindi gung

Teil 6

Schl ussbest i nmungen

§ 22 Cerichtsstand

§ 23 Ubergangsregel ung

Teil 1
Al | genei ne Besti nmungen

8§ 1 Anwendungsberei ch, Begriffsbesti mmungen

(1) Diese Verordnung regelt die Allgeneinen Bedi ngungen, zu denen

Gasver sor gungsunt er nehmen Haushal t skunden in N ederdruck i m Rahnen der G undversorgung
nach 8§ 36 Abs. 1 des Energiewi rtschaftsgesetzes zu Al l geneinen Preisen nmit Gas

zu beliefern haben. Di e Besti mungen dieser Verordnung sind Bestandteil des

G undver sorgungsvertrages zw schen G undversorgern und Haushal t skunden. Diese
Verordnung regelt zugleich die Bedi ngungen fur die Ersatzversorgung nach § 38

Abs. 1 des Energiew rtschaftsgesetzes. Sie gilt fur alle nach dem 12. Juli 2005
abgeschl ossenen Versorgungsvertrage, soweit diese nicht vor dem 8. Novenber 2006
beendet worden sind.

(2) Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der Haushal t skunde und i m Rahnen der
Er sat zver sor gung der Letztverbraucher.

(3) Gundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein Gasversorgungsunt ernehnen, das
nach 8§ 36 Abs. 1 des Energiewi rtschaftsgesetzes in ei nem Netzgebi et die G undversorgung
mt Gas durchfihrt.

8 2 Vertragsschl uss

(1) Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform abgeschl ossen werden. |st er auf
andere Wi se zustande gekommen, so hat der Grundversorger den Vertragsschluss dem
Kunden unver ziglich in Textform zu bestati gen.

(2) Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zustande, dass Gas aus dem
Gasversorgungsnet z der all genei nen Versorgung entnonmen wird, Uber das der
Grundversorger die Grundversorgung durchfihrt, so ist der Kunde verpflichtet,

dem Grundversorger di e Entnahme von Gas unverziglich in Textformmitzuteil en.

Die Mtteilungspflicht gilt auch, wenn die Belieferung des Kunden durch ein
Gasver sor gungsunt er nehmen endet und der Kunde kei n anschliefRendes Lieferverhdltnis nit
ei nem ander en Gasver sor gungsunt er nehrmen begr iindet hat.

(3) ImVertrag oder in der Vertragsbestatigung ist auf die Al genei nen Bedi ngungen
ei nschliellich der erganzenden Bedi ngungen des G undversorgers hinzuwei sen. Des
Weiteren ist der Kunde ausdricklich darauf hi nzuwei sen, dass Anspriiche wegen

Ver sor gungsst 6rungen im Sinne des § 6 Abs. 3 Satz 1 gegen den Netzbetrei ber geltend
gemacht werden kénnen. Der G undversorgungsvertrag oder di e Bestatigung des
Grundversorgers in Textform sollen eine zusanmenhangende Aufstellung aller fir einen
Vertragsschl uss notwendi gen Angaben ent hal ten, insbesondere

1. Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht, Registernunmer, Fanilienname, Vornane,
Geburtstag, Adresse, Kundennummer),

Anl agenadr esse und Bezei chnung des Zahl ers oder des Aufstellungsorts des Zahlers,
Gasart, Brennwert und Druck,
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4. unterschiedliche Nutzenergie der Kilowattstunde Gas zur Kil owattstunde Strom
soweit der Gasverbrauch nach Kil owattstunden abgerechnet wird,

5. Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht, Registernumer und Adresse) und

Angaben zum Net zbetrei ber, in dessen Netzgebiet die G undversorgung durchgefihrt
wird (Firma, Registergericht, Registernumrer und Adresse).

Soweit di e Angaben nach Satz 3 Nr. 1 nicht vorliegen, ist der Kunde verpflichtet, diese
dem Grundver sorger auf Anforderung mitzuteilen

(4) Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukunden rechtzeitig vor
Vertragsschluss und in den Fallen des Absatzes 1 Satz 2 nit der Bestéatigung des
Vertragsschl usses sowi e auf Verlangen den ubrigen Kunden die all genei nen Bedi ngungen
unentgeltlich auszuhandigen. Satz 1 gilt entsprechend fir die ergénzenden Bedi ngungen
di ese hat der G undversorger offentlich bekannt zu geben und auf seiner Internetseite
zu veroffentlichen

(5) Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages darf nicht davon abhangi g genacht
wer den, dass Zahl ungsrickst ande ei nes vorherigen Anschl ussnutzers beglichen werden.

8§ 3 Ersatzversorgung

(1) Fur die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiew rtschaftsgesetzes gelten die 88 4
bis 8 10 bis 19 und 22 sowie fiur di e Beendi gung der Ersatzversorgung nach § 38 Abs.

2 Satz 1 des Energiew rtschaftsgesetzes § 20 Abs. 3 entsprechend; 8 11 Abs. 2 gilt nmit
der MalRgabe, dass der G undversorger den Energieverbrauch auf G und einer rechnerischen
Abgrenzung schatzen und den anteiligen Verbrauch in Rechnung stellen darf.

(2) Der Grundversorger hat dem Kunden unver ziigli ch nach Kennt ni snahne den Zeit punkt
des Begi nns und des Endes der Ersatzversorgung in Textformmtzuteil en. Dabei hat
er ebenfalls nmitzuteilen, dass spatestens nach dem Ende der Ersatzversorgung zur
Fortset zung des Gasbezugs der Abschl uss ei nes Bezugsvertrages durch den Kunden
erforderlich ist; auf 8 2 Abs. 2 ist hinzuweisen.

Teil 2
Ver sor gung

8 4 Bedar f sdeckung

Der Kunde ist fiur die Dauer des Grundversorgungsvertrages verpflichtet, seinen gesanten
| ei tungsgebundenen Gasbedarf aus den Gaslief erungen des G undversorgers zu decken
Ausgenonmen i st di e Bedarfsdeckung durch Ei genanl agen zur Nutzung regenerativer

Ener gi equel | en.

8§ 5 Art der Versorgung

(1) Welche Gasart fiur das Vertragsverhédltnis nmalRgebend sein soll, ergibt sich aus

der Gasart des jeweiligen Gasversorgungsnetzes der all genei nen Versorgung, an das die
Anl age, uUber die der Kunde Gas entnimt, angeschlossen ist. Der Brennwert nit der sich
aus den Erzeugungs- oder Bezugsverhal tni ssen ergebenden Schwankungsbreite sow e der

far die Belieferung des Kunden maRRgebende Ruhedruck des Gases ergeben sich aus den
erganzenden Bestinmungen des Netzbetrei bers zu den all genei nen Net zanschl ussbedi ngungen
der Anl age, Uber die der Kunde Gas entnimt.

(2) Anderungen der Allgeneinen Preise und der erganzenden Bedi ngungen werden jeweils
zum Monat sbegi nn und erst nach 6ffentlicher Bekanntgabe w rksam die nindestens
sechs Wochen vor der beabsichtigten Anderung erfol gen nuss. Der G undversorger

ist verpflichtet, zu den beabsichtigten Anderungen zeitgleich mit der 6ffentlichen
Bekannt gabe eine briefliche Mtteilung an den Kunden zu versenden und di e Anderungen
auf seiner Internetseite zu veroffentlichen.

(3) Anderungen der Allgeneinen Preise und der erganzenden Bedi ngungen werden gegeniiber
denj eni gen Kunden nicht w rksam der bei einer fristgenmafen Kiundi gung des Vertrages mit
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dem Grundversorger die Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch entsprechenden
Vertragsschl uss innerhal b ei nes Monats nach Zugang der Kindi gung nachwei st .

§ 6 Unfang der Grundversorgung

(1) Der Grundversorger ist imlnteresse des Kunden verpflichtet, die fir die

Dur chf Ghrung der Grundversorgung erforderlichen Vertrage mt Netzbetreibern

abzuschl i eBen. Er hat die i hm nbglichen MaBnahnmen zu treffen, um dem Kunden am Ende des
Net zanschl usses, zu dessen Nut zung der Kunde nach der Ni ederdruckanschl ussverordnung
berechtigt ist, zu den jeweiligen Al geneinen Preisen und Bedi ngungen Gas zur

Verflgung zu stellen. Das Gas wird i m Rahnmen der Grundversorgung fir die Zwecke des

Let zt ver brauchs geliefert.

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, den Gasbedarf des Kunden i m Rahnen

des § 36 des Energiew rtschaftsgesetzes zu befriedigen und fur die Dauer des

G undver sorgungsvertrages i mvertraglich vorgesehenen Unfang nach Mal3gabe des Absatzes
1 jederzeit Gas zur Verfigung zu stellen. Dies gilt nicht,

1. soweit die Allgeneinen Preise oder Allgeneinen Bedi ngungen zeitliche Beschrankungen
vor sehen,

2. soweit und sol ange der Netzbetrei ber den Netzanschl uss und di e Anschl ussnut zung
nach 8 17 der N ederdruckanschl ussverordnung oder § 24 Abs. 1, 2 und 5 der
Ni eder druckanschl ussver ordnung unt erbrochen hat oder

3. soweit und sol ange der Grundversorger an dem Bezug oder der vertragsgenmif3en
Li eferung von Gas durch hoéhere Gewalt oder sonstige Unstande, deren
Beseitigung i hmnicht nbglich ist oder imSinne des § 36 Abs. 1 Satz 2 des
Ener gi ewi rt schaft sgesetzes wirtschaftlich nicht zugenutet werden kann, gehi ndert
i st.

(3) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregel maki gkeiten in der Gasversorgung ist,
soweit es sich um Fol gen einer Stdorung des Netzbetriebs handelt, der G undversorger
von der Leistungspflicht befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf

ni cht berechtigten MaBnahnmen des Grundversorgers nach § 19 beruht. Der G undversorger
ist verpflichtet, seinen Kunden auf Verlangen unverziglich tUber die mt der

Schadensver ur sachung durch den Net zbetrei ber zusammenhdngenden Tat sachen i nsoweit
Auskunft zu geben, als sie i hmbekannt sind oder von i hmin zunutbarer Wi se aufgekl art
wer den kénnen.

§ 7 Erweiterung und Anderung von Anl agen und Ver brauchsger &t en;
Mtteilungspflichten

Erwei t erungen und Anderungen von Kundenanl agen sow e di e Verwendung zusét zlicher
Gasgerate sind dem Grundversorger mtzuteilen, soweit sich dadurch preisliche
Benessungsgr 63en &ndern. Nahere Einzel heiten Uber den Inhalt der Mtteilung kann der
G undversorger in erganzenden Bedi ngungen regel n.

Teil 3
Auf gaben und Rechte des G undversorgers

8§ 8 Messeinrichtungen

(1) Das vom Grundversorger gelieferte Gas wird durch die Messeinrichtungen nach 8§ 21b
des Energiew rtschaftsgesetzes festgestellt.

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine
Nachpr if ung der Messei nrichtungen durch ei ne Ei chbehdrde oder eine staatlich anerkannte
Priufstelle imSinne des 8 2 Abs. 4 des Eichgesetzes zu veranlassen. Stellt der Kunde
den Antrag auf Prifung nicht bei dem G undversorger, so hat er diesen zugleich mt

der Antragstellung zu benachrichtigen. Die Kosten der Prifung nach Satz 1 fallen dem
Grundversorger zur Last, falls die Abwei chung di e gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen
Uberschreitet, sonst dem Kunden.
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§ O Zutrittsrecht

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung demnmit ei nem Auswei s versehenen
Beauftragten des Netzbetreibers, des Messstell enbetrei bers oder des G undversorgers
den Zutritt zu seinem Grundstick und zu sei nen Raunen zu gestatten, soweit dies zur
Ermttlung preislicher Bemessungsgrundl agen oder zur Abl esung der Messeinrichtungen
nach § 11 erforderlich ist. D e Benachrichtigung kann durch Mtteilung an die
jeweiligen Kunden oder durch Aushang an oder imjeweiligen Haus erfol gen. Sie nuss
m ndestens ei ne Woche vor dem Betretungsterm n erfol gen; nmindestens ein Ersatzternn
i st anzubi eten. Der Kunde hat dafir Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen
zugéngl i ch si nd.

FulRnot e

§ 9 Satz 2 Kursivdruck: Anstelle demWrt "an oder imjeweiligen Haus" nuss es richtig
"am oder imjeweiligen Haus" |auten

8 10 Vertragsstrafe

(1) Verbraucht der Kunde Gas unter Ungehung, Beeinflussung oder vor Anbringung

der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der G undversorgung, so ist der
Grundversorger berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist fir die Dauer
des unbefugten Gebrauchs, |angstens aber fir sechs Mnate, auf der G undl age ei ner
tagli chen Nutzung der unbefugt verwendeten Gerate von bis zu zehn Stunden nach dem fir
den Kunden gel tenden All genei nen Preis zu berechnen.

(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorséatzlich oder grob
fahrl éassig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben

zu machen. Die Vertragsstrafe betréagt das Zwei fache des Betrages, den der Kunde bei
Erfull ung seiner Verpflichtung nach dem fir ihn geltenden Allgeneinen Preis zuséatzlich
zu zahl en gehabt hatte. Sie darf |angstens fir einen Zeitraumvon sechs Mnaten

ver| angt werden.

(3) Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mtteilungspflicht nicht
festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Absatze 1 und
2 Uber einen geschatzten Zeitraum der |angstens sechs Monate betragen darf, erhoben
wer den.

Teil 4
Abrechnung der Energielieferung

§ 11 Abl esung

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, fur Zwecke der Abrechnung di e Abl esedaten zu
verwenden, die er vom Netzbetrei ber oder vom Messstel | enbetrei ber oder von demdie
Messung durchf ihrenden Dritten erhalten hat.

(2) Der Gundversorger kann di e Messeinrichtungen sel bst abl esen oder verlangen, dass
di ese vom Kunden abgel esen werden, wenn dies

1. zum Zwecke ei ner Abrechnung nach § 12 Abs. 1,

2. anl asslich eines Lieferantenwechsel s oder

3. bei einemberechtigten Interesse des G undversorgers an einer Uberprufung der
Abl esung

erfolgt. Der Kunde kann einer Sel bstabl esung i mEi nzel fall w dersprechen, wenn diese
i hm ni cht zunutbar ist. Der Gundversorger darf bei einem berechtigten Wderspruch nach
Satz 2 fir eine eigene Ablesung kein gesondertes Entgelt verlangen.

(3) Wenn der Netzbetrei ber oder der Grundversorger das G undstick und di e Raune
des Kunden ni cht zum Zwecke der Abl esung betreten kann, darf der G undversorger den
Ver brauch auf der G undl age der |etzten Abl esung oder bei ei nem Neukunden nach dem
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Ver brauch ver gl ei chbarer Kunden unter angenessener Berilicksichtigung der tatséachlichen
Ver hél t ni sse schétzen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde eine vereinbarte Sel bstabl esung
ni cht oder verspatet vornimmt.

§ 12 Abrechnung

(1) Der Gasverbrauch wird nach MalRgabe des § 40 Abs. 2 des Energiew rtschaftsgesetzes
abger echnet.

(2) Andern sich innerhal b eines Abrechnungszeitrauns die verbrauchsabhingi gen Prei se,
so wird der fir die neuen Preise mafl3gebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet;

j ahreszeitliche Verbrauchsschwankungen sind auf der G undl age der fiur Haushal t skunden
maflRgebl i chen Erfahrungswerte angenessen zu bericksichtigen. Entsprechendes gilt be
Anderung des Unsat zst euersatzes und erl 6sabhangi ger Abgabensét ze.

(3) ImFalle einer Belieferung nach § 2 Abs. 2 ist entsprechend Absatz 2 Satz 1 eine
pauschal e zeitanteilige Berechnung des Verbrauchs zul dssig, es sei denn, der Kunde kann
ei nen geringeren als den von dem Grundversorger angesetzten Verbrauch nachwei sen

§ 13 Abschl agszahl ungen

(1) Wrd der Verbrauch fir nmehrere Monate abgerechnet, so kann der G undversorger
far das nach der |etzten Abrechnung verbrauchte Gas ei ne Abschl agszahl ung verl angen
Diese ist anteilig fur den Zeitraum der Abschl agszahl ung ent sprechend dem Ver brauch
i mzul etzt abgerechneten Zeitraum zu berechnen. |st eine sol che Berechnung nicht
nmbgl i ch, so bem sst sich die Abschl agszahl ung nach dem durchschnittlichen Verbrauch
ver gl ei chbarer Kunden. Macht der Kunde gl aubhaft, dass sein Verbrauch erheblich
geringer ist, so ist dies angenessen zu bericksichtigen

(2) Andern sich die Allgeneinen Preise, so kénnen die nach der Preisanderung
anf al | enden Abschl agszahl ungen nit dem Vonmhundertsatz der Prei sdnderung entsprechend
angepasst wer den.

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschl agszahl ungen verl angt wurden

so i st der ubersteigende Betrag unverziglich zu erstatten, spatestens aber nit der
nédchst en Abschl agsforderung zu verrechnen. Nach Beendi gung des Versorgungsver hal t ni sses
sind zu viel gezahlte Abschl &ge unverziglich zu erstatten

8 14 Vorauszahl ungen

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, fir den Gasverbrauch ei nes Abrechnungszeitrauns
Vor auszahl ung zu verl angen, wenn nach den Unst dnden des Einzelfalles Gund zu der
Annahne besteht, dass der Kunde sei nen Zahl ungsverpflichtungen nicht oder nicht
rechtzeitig nachkomt. Bei Verlangen ei ner Vorauszahl ung ist der Kunde hi eriber

ausdr ucklich und in versténdlicher Form zu unterrichten. Hierbei sind nmindestens der
Begi nn, di e Hohe und die G inde der Vorauszahl ung sowi e di e Vorausset zungen fir ihren
Wegfal | anzugeben

(2) Die Vorauszahlung bem sst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden

Abr echnungszei trauns oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergl ei chbarer Kunden
Macht der Kunde gl aubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies
angenessen zu berlcksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum Gber nehrere
Monat e und erhebt der G undversorger Abschl agszahl ungen, so kann er die Vorauszahl ung
nur in ebenso vielen Teil betrdgen verlangen. Di e Vorauszahlung i st bei der nachsten
Rechnungserteil ung zu verrechnen

(3) Statt eine Vorauszahlung zu verl angen, kann der G undversorger bei m Kunden ei nen
Bar gel d- oder Chi pkartenzéahl er oder sonstige verglei chbare Vorkassensystene einrichten.

8 15 Sicherheitsleistung

(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit oder nicht in der Lage, kann
der Grundversorger in angenessener Hohe Sicherheit verlangen
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(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Birgerlichen
Geset zbuchs verzinst.

(3) Ist der Kunde in Verzug und komm er nach erneuter Zahl ungsaufforderung nicht
unverzuglich seinen Zahl ungsverpflichtungen aus dem Grundversorgungsverhaltnis

nach, so kann der G undversorger die Sicherheit verwerten. H erauf ist in der

Zahl ungsauf f or derung hi nzuwei sen. Kursverl uste bei m Ver kauf von Wert papi eren gehen zu
Lasten des Kunden.

(4) Die Sicherheit ist unverziglich zurickzugeben, wenn kei ne Vorauszahl ung nehr
ver| angt werden kann.

§ 16 Rechnungen und Abschl age

(1) Vordrucke fir Rechnungen und Abschl dge missen ei nfach verstandlich sein. Die
fiar di e Forderung maRgebl i chen Berechnungsfaktoren sind vollstéandig und in all genein
ver st andl i cher Form auszuwei sen.

(2) Der Grundversorger hat in den ergdnzenden Bedi ngungen mi ndestens zwei nogliche
Zahl ungswei sen anzugeben.

§ 17 Zahl ung, Verzug

(1) Rechnungen und Abschl d&ge werden zu dem vom G undver sorger angegebenen Zeit punkt,
frihestens jedoch zwei Wchen nach Zugang der Zahl ungsaufforderung fallig. E nwidnde
gegen Rechnungen und Abschl agsberechnungen berechti gen gegentber dem Grundversorger zum
Zahl ungsauf schub oder zur Zahl ungsverwei gerung nur,

1. soweit die ernsthafte Miglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder
2. sofern

a) der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen G und
mehr als doppelt so hoch wi e der vergl ei chbare Verbrauch i mvorherigen
Abr echnungszeitraumist und

b) der Kunde ei ne Nachprifung der Messeinrichtung verl angt

und sol ange durch di e Nachprifung nicht die ordnungsgeniiRe Funktion des Messgerats
festgestellt ist.

§ 315 des Birgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberthrt.

(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der G undversorger, wenn er erneut zur Zahlung
auf fordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen | 4sst, die dadurch

ent st andenen Kosten fur strukturell vergleichbare Falle pauschal berechnen; die
pauschal e Berechnung nuss ei nfach nachvol | zi ehbar sein. Die Pauschal e darf die nach dem
gewdhnl i chen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht Ubersteigen. Auf Verlangen des
Kunden i st die Berechnungsgrundl age nachzuwei sen.

(3) Gegen Anspriiche des Grundversorgers kann vom Kunden nur mit unbestrittenen oder
rechtskraftig festgestellten Gegenansprichen aufgerechnet werden.

8§ 18 Ber echnungsfehl er

(1) Ergibt eine Prufung der Messeinrichtungen eine Uberschreitung der

Ver kehr sf ehl ergrenzen oder werden Fehler in der Ermttlung des Rechnungsbetrages
festgestellt, so ist die Uberzahlung vom G undversorger zuriickzuzahl en oder

der Fehl betrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die G 6Re des Fehlers nicht

ei nwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt

der Grundversorger den Verbrauch fir die Zeit seit der letzten fehlerfreien Abl esung
aus dem Dur chschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung des
Fehl ers nachf ol genden Abl esezeitrauns oder auf G und des vorjahrigen Verbrauchs durch
Schéat zung; die tatséachlichen Verhal tni sse sind angenessen zu bericksichtigen. Bei

Ber echnungsf ehl ern auf G und ei ner nicht ordnungsgeméflen Funktion ei ner Messeinrichtung
i st der vom Messstell enbetreiber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigierte
Ver brauch der Nachberechnung zu G unde zu | egen.

-7-



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

(2) Anspriuche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden
Abl esezei traum beschréankt, es sei denn, die Ausw rkung des Fehl ers kann Uber einen

groReren Zeitraum festgestellt werden; in diesemFall ist der Anspruch auf |&ngstens
drei Jahre beschrénkt.
Teil 5

Beendi gung des G undver sorgungsver héal t ni sses

8§ 19 Unterbrechung der Versorgung

(1) Der Gundversorger ist berechtigt, die Gundversorgung ohne vorherige Androhung
durch den Netzbetrei ber unterbrechen zu | assen, wenn der Kunde di eser Verordnung in
ni cht unerhebli chem MaRe schul dhaft zuwi derhandelt und di e Unterbrechung erforderlich
i st, umden Gebrauch von Gas unter Ungehung, Beei nflussung oder vor Anbringung der
Messei nri chtungen zu verhi ndern

(2) Bei anderen Zuwi der handl ungen, insbesondere bei der Nichterfillung einer

Zahl ungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der Gundversorger berechtigt, die
Grundversorgung vi er Wochen nach Androhung unterbrechen zu | assen und den zust andi gen
Net zbetrei ber nach § 24 Abs. 3 der N ederdruckanschl ussverordnung mt der Unterbrechung
der Grundversorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Fol gen der Unterbrechung
auBBer Verhdltnis zur Schwere der Zuwi derhandl ung stehen oder der Kunde darl egt,

dass hinrei chende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkomrmt. Der
Grundversorger kann mt der Mahnung zugl eich die Unterbrechung der G undversorgung
androhen, sofern dies nicht auller Verhaltnis zur Schwere der Zuw der handl ung steht.

(3) Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist dem Kunden drei Werktage im
Vor aus anzukundi gen.

(4) Der Grundversorger hat die G undversorgung unverzuglich w ederherstellen zu | assen
sobald die G inde fir ihre Unterbrechung entfallen sind und der Kunde di e Kosten der
Unt er brechung und W ederherstellung der Belieferung ersetzt hat. Die Kosten kénnen fr
strukturell vergleichbare Falle pauschal berechnet werden; die pauschal e Berechnung
nmuss ei nfach nachvol | zi ehbar sein. Die Pauschal e darf die nach dem gewdhnli chen Lauf
der Dinge zu erwartenden Kosten nicht (bersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die
Ber echnungsgr undl age nachzuwei sen. Der Nachwei s geringerer Kosten ist dem Kunden zu
gestatten.

§ 20 Kindi gung

(1) Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines
Kal ender nonat s gekiindi gt werden. Bei einem Unrzug ist der Kunde berechtigt, den Vertrag
nmt zweiwdchi ger Frist auf das Ende eines Kal endernonats zu kindi gen. Ei ne Kindi gung
durch den G undversorger ist nur nmbglich, soweit eine Pflicht zur G undversorgung nach
§ 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiew rtschaftsgesetzes nicht besteht.

(2) Di e Kundigung bedarf der Textform Der G undversorger soll eine Kindi gung des
Kunden innerhalb einer Frist von zwei Wchen nach Eingang in Textform bestatigen

(3) Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte fur den Fall einer Kindi gung des
Vertrages, insbesondere wegen ei nes Wechsel s des Lieferanten, verlangen

§ 21 Fristlose Kiundi gung

Der G undversorger ist in den Fallen des § 19 Abs. 1 berechtigt, das Vertragsverhdltnis
fristlos zu kundi gen, wenn di e Voraussetzungen zur Unterbrechung der G undversorgung

wi ederholt vorliegen. Bei w ederholten Zuw der handl ungen nach 8§ 19 Abs. 2 ist der
Grundversorger zur fristlosen Kindi gung berechtigt, wenn sie zwei Wchen vorher
angedroht wurde; § 19 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
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Schl ussbesti mmungen

§ 22 Cerichtsstand

Gerichtsstand fiur die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem G undver sorgungsvertrag
ist der Ot der Gasabnahnme durch den Kunden

§ 23 Uber gangsregel ung

Der Grundversorger ist verpflichtet, die Kunden durch 6ffentliche Bekanntgabe und

Ver 6f fentlichung auf seiner Internetseite Uber die Vertragsanpassung nach § 115

Abs. 2 Satz 3 des Energiew rtschaftsgesetzes zu informeren. D e Anpassung erfol gt,
soweit die Frist nach 8 115 Abs. 2 Satz 3 des Energi ewirtschaftsgesetzes noch nicht
abgel aufen ist, durch die 6ffentliche Bekanntgabe nach Satz 1 mt Wrkung vom auf die
Bekannt machung f ol genden Tag.



	gasuf Sondervertrag regio neue Optik Stand 13.01.2011 Exemplar gasuf.pdf
	gasuf Sondervertrag regio RÜCKSEITE AGB
	Sammelmappe1
	gasuf-Ergänzende Bedingungen Grundversorgung-Stand 01.04.2007
	Gasgrundversorgungsverordnung nach neuestem Gesetz_Stand 04.11.2010.pdf


	Zählernummer: 
	bisherige Kundennummer: 
	später ab Datum: 
	Datum Neueinzug: 
	Kündigungsdatum: 
	aktueller Versorger: 
	Kontonummer: 
	E-Mail: 
	Vorname, Nachname, Firma: 
	Straße, Hausnummer: 
	Telefon: 
	Geburtsdatum: 
	Verbrauchsstelle Straße, Hausnummer: 
	Kontoinhaber: 
	Name Bank: 
	späterer Termin: Off
	Gesliefervertrag gekündigt: Off
	Vollmacht: Off
	nächster Termin: Off
	Einwilligung: Off
	Jahresverbrauch: 
	PLZ, Ort 1: 
	PLZ, Ort 2: 


